
Bayerisches Landesamt
für Wasserwirtschaft

Grundlegende Bearbeitungsschritte
zur vorläufigen Einstufung als

erheblich veränderte Gewässer:

(1) Status-Quo-Feststellung (bezogen
auf Gewässerabschnitte), ob
erhebliche hydromorphologische
Veränderungen vorliegen

(2) Abschätzung der zukünftigen
Entwicklung (bezogen auf
Gewässerabschnitte), ob die
hydromorphologischen
Auswirkungen bis 2015
voraussichtlich reversibel sind

(3) Abgrenzung von Oberflächen-
wasserkörpern (OWK)
mit vorläufiger Einstufung von
OWK, die infolge von Eingriffen
durch den Menschen in ihrem
Wesen erheblich verändert sind.


